
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Amt für Bodenmanagement Heppenheim

Waldtausch - Waldwertermittlung

Dipl.-Ing. agr. Christina Becker
Sachbearbeitung Bodenordnung
Amt für Bodenmanagement Heppenheim
Oberzent, 02.02.2024

VF 1414 Hesseneck-Kailbach/Schöllenbach



Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Amt für Bodenmanagement Heppenheim

Agenda

1. Abfindungswunsch gem. § 57 FlurbG
2. Waldtausch
3. Waldwertermittlung
4. Einschlagsperre

Oberzent, 02.02.2024

VF 1414 Hesseneck-Kailbach/Schöllenbach: Waldtausch - Waldwertermittlung 1



Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Amt für Bodenmanagement Heppenheim

1. Abfindungswunsch gem. § 57 FlurbG

 Vor der Aufstellung der Flurbereinigungsplanes sind gem. § 57 FlurbG die 
Teilnehmer über ihre Wünsche für die Abfindung/Zuteilung zu hören.

 Die Wünsche können mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift 
(§ 129 FlurbG) im Wunschtermin vorgebracht werden.

 Schriftliche Wünsche außerhalb des Termins sind zulässig.

 Die Pachtverhältnisse bzw. die beabsichtigten Pachtänderungen sind zu 
dokumentieren.

 Zuteilungswünsche sollten möglichst realistisch sein.

 Ein Teilnehmer sollte auch alternative Wünsche mit Angabe von Prioritäten 
vorbringen.
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 Die Abfindungsgrundsätze werden mit dem TG-Vorstand 
festgelegt. Sie resultieren aus den Gründen zum 
Flurbereinigungsbeschluss vom 16.09.2002:
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Folgende Abfindungsgrundsätze für das Flurbereinigungsverfahren
VF 1414 Hesseneck-Kailbach/Schöllenbach wurden in das Protokoll 
zum Wertermittlungsschlusstermin vom 02.08.2022 aufgenommen:

1. Das Wegenetz soll ergänzt und verbessert sowie in das Eigentum der Stadt 
Oberzent überführt werden.

2. Damit und mit der Zusammenlegung von Grundstücken sollen die 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft 
verbessert werden.

3. Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Gewässern, des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sollen unterstützt werden.

4. In der Ortslage, die zum Verfahrensgebiet gehört, sollen die Grenzen der 
Grundstücke reguliert werden, um die Nutzbarkeit der Grundstücke zu 
verbessern.
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 Die Teilnehmer sind auf die Möglichkeiten 
der Aufteilung von gemeinschaftlichem 
Eigentum gem. § 48 FlurbG und des

 Verzichts auf Landabfindung gegen Geld 
gem. § 52 FlurbG einschließlich der 
gesetzlichen Voraussetzungen hinzuweisen.
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2. Waldtausch
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 Für den Fall, dass Waldgrundstücke getauscht werden sollen, muss neben dem 
Bodenwert auch der Bestandswert ermittelt werden, um eine wertgleiche 
Abfindung zu ermöglichen (Flächen wechseln im Zuge der Bodenordnung den 
Eigentümer).

 Dabei ist zu beachten, dass das FlurbG eine getrennte Festlegung von Bodenwerten
und Bestandswerten fordert.

 Die Bewertung der Holzbestände dient demnach dem Zweck, die Teilnehmer bei 
Eigentumswechsel wieder mit gleichwertigen Holzbeständen abfinden zu können.

 Das bedeutet: Neben der wertgleichen Landabfindung gem. § 44 FlurbG ist auch 
eine wertgleiche Abfindung in Holzbeständen anzustreben. 

 Wenn sich alter und neuer Eigentümer über die Werte und den Ausgleich einig sind, 
brauchen die Bestände nicht bewertet zu werden.

Tauschwert
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3. Waldwertermittlung

 Als Vorarbeiten werden auf den Flurstücken Vermessungsarbeiten durchgeführt.
 Dabei erfolgt die exakte Festlegung der Waldpositionen nach der Örtlichkeit und dem 

Gelände- und Bewuchsverlauf. 
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 Anders als die Bodenwerte, werden Holzwerte 
nicht in relativ zueinanderstehenden 
Wertverhältniszahlen, sondern in Geld 
festgesetzt.

 Gemäß § 50 FlurbG ist die Wertdifferenz 
zwischen eingebrachtem und abgefundenem 
Holz für die Teilnehmer in Geld 
auszugleichen. 

 Vor der eigentlichen Waldwertermittlung wird 
eine Einschlagsperre für die zu tauschenden 
Flächen angeordnet, das sich die ermittelten 
Bestandswerte nicht mehr ändern. 

 In der folgenden Abfindungsregelung wird der 
Tausch und der Übergang der Tauschflächen 
schriftlich vereinbart und festgehalten.
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4. Einschlagsperre
 Die Einschlagsperre wird zur Sicherung der 

Wertermittlungsergebnisse für die Holzbestände 
von der Flurbereinigungsbehörde erlassen. 

 Nur auf den Teilflächen der zu tauschenden 
Flächen, dargestellt in der zugehörigen 
Übersichtskarte.

 Die Holzeinschlagsperre wird verfügt für den 
noch festzulegenden Zeitraum.
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 Von der Holzeinschlagsperre sind Bestände ausgenommen, 
die infolge forstaufsichtlicher Anordnung gem. § 65 Hess. 
Forstgesetz wegen drohender Borkenkäfergefahr oder 
anderer zwingender Gründe abgeräumt werden müssen.

 In Härtefällen kann auf Antrag Befreiung von der 
Holzeinschlagsperre erfolgen.
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Wünsche für die Bodenordnung
gem. § 57 FlurbG
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